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1. Einleitung 

Gefragt wird nach diversen Daten im Kontext zum Konzept der sicheren Drittstaaten im Asyl-
recht Deutschlands, der Europäischen Union (EU) und anderer Mitgliedstaaten.  

Nach deutschem Recht gelten die Mitgliedstaaten der EU sowie Norwegen und die Schweiz als 
sichere Drittstaaten (Art. 16a Abs. 2 GG, § 26a Abs. 2 AsylG in Verbindung mit Anlage I AsylG). 

Im Folgenden wird auf durch andere europäische Staaten bestimmte sichere Drittstaaten (2.), Ein-
reiserouten von Asylsuchenden in die EU (3.), Statistische Angaben zur Entscheidungspraxis des 
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Bezug auf sichere Drittstaaten (4.), Anord-
nungen und Vollzug von Abschiebungen von Deutschland in sichere Drittstaaten (5.) sowie Zu-
rückweisungen in sichere Drittstaaten (6.) eingegangen. 

2. Regelungen anderer europäischer Staaten zu sicheren Drittstaaten 

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Frage, welche Drittstaaten von anderen europäischen 
Staaten als sichere Drittstaaten angesehen werden. Zunächst wird auf die Qualifizierung sicherer 
Drittstaaten durch EU-Mitgliedstaaten eingegangen (2.1.) und anschließend auf Bestimmungen 
weiterer europäischer Staaten (2.2.). 

2.1. EU-Mitgliedstaaten 

Die Mitgliedstaaten der EU müssen die EU-Kommission gemäß Art. 38 Abs. 5, Art. 39 Abs. 7 
Asylverfahrensrichtlinie regelmäßig unterrichten, auf welche Staaten das Konzept der sicheren 
Drittstaaten gemäß Art. 38, 39 Asylverfahrensrichtlinie angewandt wird.  

Die 

  Asylagentur der Europäischen Union (EUAA), Bericht „Applying the Concept of Safe Coun-
tries in the Asylum Procedure“, Stand: 7. Dezember 2022 mit Ergänzung vom 2. Juni 2023, 
S. 12 ff. (Abschnitt 3.) abrufbar unter: https://euaa.europa.eu/publications/applying-concept-
safe-countries-asylum-procedure, 

gibt eine – soweit ersichtlich – aktuelle Übersicht über die Anwendung des Konzepts sicherer 
Drittstaaten in den EU-Mitgliedstaaten sowie Island, Norwegen und der Schweiz („EU+ count-
ries“). Dabei wird im Unterabschnitt 3.2. näher auf die Nichtanwendung beziehungsweise die 
konkreten Formen der Anwendung des sicheren Drittstaatenkonzepts durch die einzelnen Staa-
ten eingegangen. So haben bislang insbesondere fünf EU-Mitgliedstaaten (Estland, Deutschland, 
Griechenland, Ungarn, Irland) und die Schweiz eine konkrete Liste von als sicher eingestuften 
Drittstaaten verabschiedet (vgl. EUAA, a.a.O, S. 13). Im Unterabschnitt 3.3. findet sich eine de-
taillierte Auswertung der bestehenden Listen sicherer Drittstaaten. Im Unterabschnitt 3.4. wur-
den zudem die letzten Entwicklungen in den EU+-Ländern zusammengefasst. 

In sechs EU-Mitgliedstaaten (Zypern, Dänemark, Finnland, Litauen, Luxemburg, Niederlande) 
und Norwegen bestehen gesetzliche Bestimmungen für die Schaffung einer Liste sicherer Dritt-
staaten, ohne dass bislang eine solche Liste verabschiedet wurde. Das Konzept sicherer Drittstaa-
ten wird in diesen Staaten konkret im Einzelfall geprüft. 

https://euaa.europa.eu/publications/applying-concept-safe-countries-asylum-procedure
https://euaa.europa.eu/publications/applying-concept-safe-countries-asylum-procedure
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In sechs EU-Mitgliedstaaten (Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Rumänien, Slowakei, 
Slowenien) wird das Konzept sicherer Drittstaaten mangels einer Liste sicherer Drittstaaten gar 
nicht angewandt. 

Drei EU-Mitgliedstaaten (Frankreich, Italien, Polen) und Island haben vom Konzept sicherer 
Drittstaaten gar keinen Gebrauch gemacht. 

Statistisch ergibt sich insofern folgendes Bild: 

– Das Konzept des sicheren Drittlandes ist im nationalen Recht nicht definiert: 13% (4 von 30  
EU+-Ländern) 

– Das Konzept des sicheren Drittstaates wird nicht angewandt, da es keine gesetzliche Be-
stimmung über die Erstellung einer nationalen Liste sicherer Drittstaaten gibt: 13%  
(4 von 30 EU+-Ländern) 

– Das Konzept des sicheren Drittstaates wird nicht angewandt, da es keine angenommene 
Liste gibt: 20% (6 von 30 EU+-Ländern) 

– Das Konzept des sicheren Drittstaates wird von Fall zu Fall angewandt, da es keine gesetzli-
che Bestimmung über die Erstellung einer nationalen Liste sicherer Drittstaaten gibt: 10% 
(3 von 30 EU+-Ländern) 

Im Folgenden wird auf einige Beispiele der Handhabung des unionsrechtlichen sicheren Dritt-
staatenkonzepts, insbesondere in Staaten an den EU-Außengrenzen, eingegangen. Die Informatio-
nen basieren soweit nicht anders angegeben auf dem o.g. Bericht der EUAA „Applying the Con-
cept of Safe Countries in the Asylum Procedure“, einem Bericht des jetzt durch die EUAA abge-
lösten1  

  Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO), „The concept of safe third coun-
tries applied in EU+ countries“, Situational Update Issue No. 5, 5. Oktober 2021, insbeson-
dere S. 2 ff. und tabellarische Übersicht S. 8 ff., abrufbar unter: https://euaa.europa.eu/publi-
cations/concept-safe-third-countries-applied-eu-countries  

sowie einem Bericht der  

  Parlamentarischen Versammlung des Europarats, „Sichere Drittstaaten für Asylsuchende“, 
7. Juli 2022, Doc. 15592, S. 9 f., Bericht und weitere Dokumente zum Vorgang in englischer 
Sprache abrufbar unter: https://pace.coe.int/en/files/30214#trace-2 

 

1 Seit dem 19.01.2022 durch die Asylagentur der Europäischen Union (EUAA) ersetzt, vgl. Rat der Europäischen 
Union, Neue EU-Asylagentur nimmt ihre Arbeit auf, Pressemitteilung vom 19.01.2022, abrufbar unter: 
https://www.consilium.europa.eu/de/press/news/20220119-new-eu-asylum-agency/. 

https://euaa.europa.eu/publications/concept-safe-third-countries-applied-eu-countries
https://euaa.europa.eu/publications/concept-safe-third-countries-applied-eu-countries
https://pace.coe.int/en/files/30214#trace-2
https://www.consilium.europa.eu/de/press/news/20220119-new-eu-asylum-agency/
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und den Einzelantworten der für den letztgenannten Bericht angefragten Staaten.2 

In Estland wurde eine Liste sicherer Drittstaaten erlassen. Diese umfasst Albanien, Armenien, 
Bosnien-Herzegowina, Georgien, Kosovo, Montenegro, Nord-Mazedonien und Serbien. Mit Wir-
kung zum 25. Mai 2022 wurde die Ukraine von dieser Liste gestrichen.3 

Finnland verfügt nicht über eine Liste sicherer Drittstaaten, erkennt aber im Einzelfall die Staa-
ten des Europäischen Wirtschaftsraums, Australien, Japan, Kanada, Neuseeland und die Verei-
nigten Staaten von Amerika (USA) als potenzielle sichere Drittstaaten an.4  

In Griechenland gilt seit Juni 2021 aufgrund eines gemeinsamen Beschlusses des Außenministers 
und des Ministers für Migration und Asyl die Türkei als sicherer Drittstaat für Asylbewerber mit 
Herkunftsland Syrien, Afghanistan, Pakistan, Bangladesch und Somalia.5 Die Liste wurde im De-
zember 2021 um alle Asylsuchenden (ohne Einschränkung auf bestimmte Herkunftsländer) er-
weitert, die aus Albanien und Nord-Mazedonien über die jeweiligen Grenzen nach Griechenland 
einreisen.6 

In Kroatien existiert keine verbindliche Liste der als sicher eingestuften Drittstaaten. Art. 45 
Abs. 2 des kroatischen Asylgesetzes sieht eine individuelle Prüfung in jedem Einzelfall vor.7 Ur-
teile, in denen Serbien als sicherer Drittstaat anerkannt wurde, wurden mittlerweile durch das 

 

2 Die Einzelantworten der anfragten Staaten können beim Sekretariat des Committee on Migration, Refugees and 
Displaced Persons der Parlamentarischen Versammlung des Europarats angefragt werden, vgl. Parlamentari-
schen Versammlung des Europarats, „Sichere Drittstaaten für Asylsuchende“, 07.07.2022, Doc. 15592, S. 10 
Fn. 14. 

3 EUAA, Bericht „Applying the Concept of Safe Countries in the Asylum Procedure“, Stand: 07.12.2022 mit 
Ergänzung vom 02.06.2023, S. 15. 

4 EASO, „The concept of safe third countries applied in EU+ countries“, Situational Update Issue No. 5, 
05.10.2021, S. 4 und 9; EUAA, Bericht „Applying the Concept of Safe Countries in the Asylum Procedure“, 
Stand: 07.12.2022 mit Ergänzung vom 02.06.2023, S. 13. 

5 Gemeinsamer Ministerbeschluss Nr. 42799/2021 vom 07.06.2021, ABl. 2425/B/7-6-2021, abrufbar auf Englisch 
unter: https://migration.gov.gr/en/koini-ypoyrgiki-apofasi-4279-fek-v-2425/. 

6 Gemeinsamer Ministerbeschluss Nr. 458568/2021 vom 16.12.2021, ABl. 5949/B/16-12-2021, abrufbar auf Eng-
lisch unter: https://migration.gov.gr/en/koini-ypoyrgiki-apofasi-4279-fek-v-2425/. 

7 Gesetz über internationalen und vorübergehenden Schutz (Asylgesetz – Originaltitel: Zakon o međunarodnoj i 
privremenoj zaštiti) in der Fassung vom 01.04.2023, ABl. (Narodne Novine) 70/15, 127/17, 33/23, abrufbar auf 
Kroatisch unter: https://www.zakon.hr/z/798/Zakon-o-me%C4%91unarodnoj-i-privremenoj-za%C5%A1titi. 

https://migration.gov.gr/en/koini-ypoyrgiki-apofasi-4279-fek-v-2425/
https://migration.gov.gr/en/koini-ypoyrgiki-apofasi-4279-fek-v-2425/
https://www.zakon.hr/z/798/Zakon-o-me%C4%91unarodnoj-i-privremenoj-za%C5%A1titi
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Verfassungsgericht Kroatiens aufgehoben.8 Laut Angaben der EUAA findet das Konzept sicherer 
Drittstaaten damit derzeit in Kroatien auf keine Drittstaaten Anwendung.9 

Lettland stellt ausdrücklich keine Liste sicherer Drittstaaten auf, sondern sieht eine Einzelfall-
prüfung vor, ob ein Drittstaat für einen Asylsuchenden als sicher anzusehen ist.10 

Das Recht Litauens sieht zwar die Möglichkeit vor, eine Liste sicherer Drittstaaten zu erlassen, 
davon wurde aber bislang kein Gebrauch gemacht. Die Prüfung erfolgt in der Praxis für jeden Ein-
zelfall.11 

Das Asylgesetz12 Österreichs sieht in § 4 Abs. 1 die Ablehnung von Anträgen auf internationalen 
Schutz als unzulässig vor, wenn der Drittstaatsangehörige in einem Staat, mit dem ein Vertrag 
über die Bestimmungen der Zuständigkeit zur Prüfung eines Asylantrages oder eines Antrages 
auf internationalen Schutz nicht besteht oder die Dublin - Verordnung nicht anwendbar ist, 
Schutz vor Verfolgung finden kann (Schutz im sicheren Drittstaat). Wann ein Drittstaat als sicher 
angesehen wird bestimmt § 4 Abs. 2 AsylG. Dabei enthält § 4 Abs. 3 AsylG eine Regelung nach 
der die Sicherheit im Drittstaat widerlegbar vermutet wird, wenn dieser die Genfer Flüchtlings-
konvention ratifiziert und gesetzlich ein Asylverfahren eingerichtet hat, das die Grundsätze die-
ser Konvention, der EMRK und des Protokolls Nr. 6, Nr. 11 und Nr. 13 zur Konvention umgesetzt 
hat. Das österreichische Recht legt – anders als im Falle der sicheren Herkunftsländer13 – nicht 
abschließend fest, in welchen konkreten Staaten diese Sicherheit besteht oder vermutet wird. 
Dies ist vielmehr im Einzelfall zu prüfen.14 

 

8 Entscheidungen vom 4. März 2021, Az. U-III-4865/2018, U-III837/2019 und U-III-926/2019, Zusammenfassung 
auf Englisch abrufbar in der Case Law Database der EUAA unter: https://caselaw.euaa.europa.eu/pages/viewca-
selaw.aspx?CaseLawID=1823, vgl. auch Parlamentarische Versammlung des Europarats, „Sichere Drittstaaten 
für Asylsuchende“, 07.07.2022, Doc. 15592, S. 9. 

9 EUAA, Bericht „Applying the Concept of Safe Countries in the Asylum Procedure“, Stand: 07.12.2022 mit 
Ergänzung vom 02.06.2023, S. 15. 

10 EUAA, Bericht „Applying the Concept of Safe Countries in the Asylum Procedure“, Stand: 07.12.2022 mit 
Ergänzung vom 02.06.2023, S. 13.  

11 EUAA, Bericht „Applying the Concept of Safe Countries in the Asylum Procedure“, Stand: 07.12.2022 mit 
Ergänzung vom 02.06.2023, S. 13; EASO, „The concept of safe third countries applied in EU+ countries“, Situa-
tional Update Issue No. 5, 05.10.2021, S. 10. 

12 Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (Asylgesetz 2005 - AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100/2005; zuletzt geän-
dert durch Bundesgesetz vom 30.12.2022, BGBl. I Nr. 221/2022; abrufbar unter: https://www.ris.bka.gv.at/Gel-
tendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004240. 

13 Bundesrepublik Österreich, Herkunftsstaaten-Verordnung (HStV); BGBl. II Nr. 177/2009, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 144/2013, abrufbar unter: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Ab-
frage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006306. 

14 Vgl. auch Caritas Österreich, FAQs zum Thema Flucht und Asyl, Was sind sichere Drittstaaten und was sind 
sichere Herkunftsstaaten?, 2021, abrufbar unter: https://www.caritas.at/hilfe-angebote/flucht-integration/faqs-
zum-thema-flucht-und-asyl#:~:text=Grunds%C3%A4tzlich%20werden%20folgende%20Staa-
ten%20als,%2C%20Marokko%2C%20Algerien%2C%20Tunesien%20und. 

https://caselaw.euaa.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=1823
https://caselaw.euaa.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=1823
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004240
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004240
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006306
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006306
https://www.caritas.at/hilfe-angebote/flucht-integration/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl#:~:text=Grunds%C3%A4tzlich%20werden%20folgende%20Staaten%20als,,%20Marokko,%20Algerien,%20Tunesien%20und
https://www.caritas.at/hilfe-angebote/flucht-integration/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl#:~:text=Grunds%C3%A4tzlich%20werden%20folgende%20Staaten%20als,,%20Marokko,%20Algerien,%20Tunesien%20und
https://www.caritas.at/hilfe-angebote/flucht-integration/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl#:~:text=Grunds%C3%A4tzlich%20werden%20folgende%20Staaten%20als,,%20Marokko,%20Algerien,%20Tunesien%20und
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Polen hat das Konzept sicherer Drittstaaten im Sinne der Asylverfahrensrichtlinie nicht im natio-
nales Recht umgesetzt.15 Es besteht damit keine Liste sicherer Drittstaaten und das Konzept wird 
auch nicht im Einzelfall angewendet.16 

In Portugal ist der Erlass einer Liste sicherer Drittstaaten nicht vorgesehen.17 Das Konzept siche-
rer Drittstaaten wird auch in der Praxis nicht angewendet.18 

Auch in Spanien existiert keine offizielle Liste mit sicheren Drittstaaten. Das Konzept der siche-
ren Drittstaaten wird aber im Einzelfall angewendet.19 Die spanische Regierung beruft sich laut 
Angaben vom  

  European Council of Refugees and Exiles (ECRE), Asylum Information Database (AIDA), 
Country Report: Spain, Safe third country, Stand: 23. Mai 2023, abrufbar unter: https://asylu-
mineurope.org/reports/country/spain/asylum-procedure/the-safe-country-concepts/safe-
third-country/  

nicht ausdrücklich auf das Konzept sicherer Drittstaaten nach der Asylverfahrensrichtlinie, wen-
det dieses Konzept in der Sache aber in Bezug auf Marokko20 insbesondere hinsichtlich syrischer 
Staatsangehöriger an, die mit marokkanischen Staatsangehörigen verheiratet sind oder eine Zeit 
lang in Marokko gelebt haben. Seit 2020 wird das Konzept des sicheren Drittstaates laut ECRE 
auch auf Personen aus Venezuela angewandt, da die spanischen Behörden für Asylsuchende aus 
Venezuela jedes andere südamerikanische Land als sicheren Drittstaat betrachten. Ebenfalls 
wurde das Konzept vereinzelt bei Personen aus Algerien und dem Libanon angewandt.  

Ungarn hat über die EU-Mitgliedstaaten hinaus alle Mitgliedstaaten des Europäischen Wirt-
schaftsraumes EFTA (Island, Liechtenstein und Norwegen), alle EU-Beitrittskandidaten (Alba-
nien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, Türkei) sowie Bosnien und Herzegowina, Kosovo, 

 

15 Parlamentarische Versammlung des Europarats, „Sichere Drittstaaten für Asylsuchende“, 07.07.2022,  
Doc. 15592, S. 9. 

16 EUAA, Bericht „Applying the Concept of Safe Countries in the Asylum Procedure“, Stand: 07.12.2022 mit 
Ergänzung vom 02.06.2023, S. 13, 16; EASO, „The concept of safe third countries applied in EU+ countries“, 
Situational Update Issue No. 5, 05.10.2021, S. 10. 

17 EUAA, Bericht „Applying the Concept of Safe Countries in the Asylum Procedure“, Stand: 07.12.2022 mit 
Ergänzung vom 02.06.2023, S. 13. 

18 EASO, „The concept of safe third countries applied in EU+ countries“, Situational Update Issue No. 5, 
05.10.2021, S. 10. 

19 EUAA, Bericht „Applying the Concept of Safe Countries in the Asylum Procedure“, Stand: 07.12.2022 mit 
Ergänzung vom 02.06.2023, S. 13, 16; EASO, „The concept of safe third countries applied in EU+ countries“, 
Situational Update Issue No. 5, 05.10.2021, S. 10. 

20 Vgl. zum Rückübernahmeabkommen zwischen Marokko und Spanien aus dem Jahr 1992 auch Parlamentarische 
Versammlung des Europarats, „Sichere Drittstaaten für Asylsuchende“, 07.07.2022, Doc. 15592, S. 11 
(Punkt 33.). 

https://asylumineurope.org/reports/country/spain/asylum-procedure/the-safe-country-concepts/safe-third-country/
https://asylumineurope.org/reports/country/spain/asylum-procedure/the-safe-country-concepts/safe-third-country/
https://asylumineurope.org/reports/country/spain/asylum-procedure/the-safe-country-concepts/safe-third-country/
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Schweiz, Australien, Neuseeland, Kanada und die Bundesstaaten der USA, in denen die Todes-
strafe nicht angewendet wird, als sichere Drittstaaten eingestuft.21 

Zypern hat keine Liste sicherer Drittstaaten verabschiedet. Es ist aber möglich, das Konzept auf 
Basis einer Einzelfallprüfung anzuwenden.22 Laut  

  ECRE, AIDA, Country Report: Cyprus, Safe third country, Stand: 11. April 2023, abrufbar un-
ter: https://asylumineurope.org/reports/country/cyprus/asylum-procedure/the-safe-country-
concepts/safe-third-country/ 

sind allerdings keine Fälle der Anwendung in der Praxis bekannt. 

2.2. Weitere europäische Staaten 

In der Schweiz sieht Art. 31a Abs. 2 des Asylgesetzes23 vor, dass das Schweizer Staatssekretariat 
für Migration nicht eintritt, wenn Asylsuchende in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a 
Abs. 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben (Buch-
stabe a), in einen sicheren Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- 
und Wegweisungsverfahren staatsvertraglich zuständig ist (Buchstabe b) oder in einen Drittstaat 
zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben (Buchstabe c). Der Bundes-
rat, die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, hat am 14. Dezember 2007 alle EU-
Mitgliedstaaten und alle weiteren EFTA-Staaten (Island, Liechtenstein, Norwegen) als sichere 
Drittstaaten eingestuft.24 Diese Liste wurde seit 2008 nicht mehr geändert.  

Nach dem Recht der Türkei existiert keine Liste sicherer Drittstaaten. Die Bestimmung, ob ein 
Land als sicherer Drittstaat eingestuft werden kann, erfolgt nach türkischem Recht im Einzelfall 
während der Statusbestimmung von Personen, die internationalen Schutz beantragen. Die Vor-
schriften werden bei 

  ECRE, AIDA, Country Report: Turkiye, Safe third country, Stand: 14. Juli 2023, abrufbar un-
ter: : https://asylumineurope.org/reports/country/turkiye/asylum-procedure/the-safe-country-
concepts/safe-third-country/ 

 

21 Regierungsverordnung 63/2016 (III.31) über die Änderung von Regierungsverordnung 191/2015 (VII.21) vom 
21.12.2015 über die nationale Bezeichnung von sicheren Herkunftsländern und sicheren Drittstaaten, 
ABl. Nr. 44 vom 31.03.2016, abrufbar auf Ungarisch unter: https://njt.hu/jogszabaly/2016-63-20-22; vgl. auch 
EUAA, Bericht „Applying the Concept of Safe Countries in the Asylum Procedure“, Stand: 07.12.2022 mit 
Ergänzung vom 02.06.2023, S. 14. 

22 EUAA, Bericht „Applying the Concept of Safe Countries in the Asylum Procedure“, Stand: 07.12.2022 mit Er-
gänzung vom 02.06.2023, S. 13. 

23 Asylgesetz (AsylG) vom 26.06.1998 (Stand 01.11.2020), abrufbar unter: https://www.fedlex.admin.ch/files-
tore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/358/20201101/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1999-358-20201101-
de-pdf-a.pdf. 

24 Beschluss des Bundesrates vom 14.12.2007, BBl. 2002, 6845, abrufbar unter: http://www.admin.ch/opc/de/fe-
deral-gazette/2002/6847.pdf. 

https://asylumineurope.org/reports/country/cyprus/asylum-procedure/the-safe-country-concepts/safe-third-country/
https://asylumineurope.org/reports/country/cyprus/asylum-procedure/the-safe-country-concepts/safe-third-country/
https://asylumineurope.org/reports/country/turkiye/asylum-procedure/the-safe-country-concepts/safe-third-country/
https://asylumineurope.org/reports/country/turkiye/asylum-procedure/the-safe-country-concepts/safe-third-country/
https://njt.hu/jogszabaly/2016-63-20-22
https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/358/20201101/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1999-358-20201101-de-pdf-a.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/358/20201101/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1999-358-20201101-de-pdf-a.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/358/20201101/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1999-358-20201101-de-pdf-a.pdf
http://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2002/6847.pdf
http://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2002/6847.pdf
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näher erläutert.  

3. Einreiserouten in die EU 

Zu den Hauptrouten der irregulären Einreisen in die EU gibt insbesondere der  

  Rat der Europäischen Union (Europäischer Rat), Migrations- und Asylpolitik der EU, Stand: 
20. September 2023, abrufbar unter: https://www.consilium.europa.eu/de/policies/eu-migra-
tion-policy/#routes 

einen umfassenden Überblick mit detaillierten Informationen zu jeder Hauptroute und verschie-
denen Infografiken. Die Hauptrouten gliedern sich danach wie folgt: 

– östliche Mittelmeerroute: Einreisen nach Griechenland, Zypern, Bulgarien 

– westliche Mittelmeerroute: Einreisen nach Spanien (Festland und Enklaven Ceuta und Me-
lilla) über Marokko und Algerien  

– zentrale Mittelmeerroute: Einreise nach Italien und Malta insbesondere über Libyen  

– westafrikanische Route: Einreise auf die kanarischen Inseln 

– Balkanroute: Einreise auf dem Landweg über die Türkei, Bulgarien und Rumänien in Rich-
tung Serbien 

– Osteuropa-Route: Einreise über die Grenze der EU zu Belarus, Moldawien, der Ukraine und 
Russland. 

4. Statistische Angaben zur Entscheidungspraxis des BAMF in Bezug auf sichere Drittstaaten 

Ein Asylantrag kann gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung mit § 26a AsylG als unzulässig abge-
lehnt werden, wenn ein Staat, der bereit ist, den Ausländer wieder aufzunehmen, als für den 
Ausländer sicherer Drittstaat im Sinne von § 26a AsylG betrachtet wird. Ferner kann ein Asylan-
trag auch gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 4 in Verbindung mit § 27 Abs. 2 Variante 1 AsylG als unzulässig 
abgelehnt werden, wenn ein sicherer Drittstaat der Person einen Reiseausweis für Flüchtlinge 
ausgestellt hat und bereit ist, die Person wieder aufzunehmen.25  

Die regelmäßig veröffentlichten Asylgeschäftsstatistiken und Jahresstatistiken des BAMFs bein-
halten keine Rubrik, aus der die konkreten Zahlen der Ablehnungen von Asylanträgen im Zu-
sammenhang mit sicheren Drittstaaten (§ 29 Abs. 1 Nr. 3 beziehungsweise Nr. 4 AsylG in Verbin-
dung mit § 26a AsylG) hervorgehen. Die Statistiken enthalten lediglich die Rubriken „formelle 

 

25 Zu den Einzelheiten der Auslegung von § 29 Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 4 AsylG wird auf die Ausarbeitung der Wis-
senschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages, „Fragen zum Konzept der sicheren Drittstaaten im deut-
schen und europäischen Asylrecht“, WD 3 - 3000 - 095/23 (passim) verwiesen. 

https://www.consilium.europa.eu/de/policies/eu-migration-policy/#routes
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/eu-migration-policy/#routes
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Entscheidungen“ oder „formelle Verfahrenserledigungen“. Laut Angaben des BAMF sind for-
melle Entscheidungen hauptsächlich:  

– Entscheidungen nach dem Dublin-Verfahren, weil ein anderer Mitgliedstaat zuständig ist;  

– Verfahrenseinstellungen wegen Antragsrücknahme seitens der Antragstellenden;  

– Entscheidungen im Folgeantragsverfahren, dass kein weiteres Asylverfahren durchgeführt 
wird.26 

Damit umfassen die Rubriken „formelle Entscheidungen“ oder „formelle Verfahrenserledigun-
gen“ in den veröffentlichten Statistiken des BAMF jeweils alle Arten der Ablehnung von Asylan-
trägen als unzulässig, bei der die Ablehnung aus formellen Gründen ohne materielle Prüfung der 
Asylgründe erfolgt. Dazu gehören neben Ablehnungen als unzulässig im Zusammenhang mit si-
cheren Drittstaaten (§ 29 Abs. 1 Nr. 3 beziehungsweise Nr. 4 AsylG in Verbindung mit § 26a 
AsylG) insbesondere auch die sog. „Dublin-Bescheide“ (§ 29 Abs. 1 Nr. 1 AsylG). Diese dürften 
mit Blick auf die Statistiken zu Dublin-Verfahren27 die größte Teilsumme der Ablehnungen in 
den Rubriken „formelle Entscheidungen“ oder „formelle Verfahrenserledigungen“ bilden. 

Im Zeitraum 1. Januar bis 31. August 2023 waren laut  

  BAMF, Asylgeschäftsstatistik für den Zeitraum 01.01. bis 31.08.2023, S. 6, abrufbar unter: 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/Asylgeschaeftsstatistik/hkl-antrags-
entscheidungs-bestandsstatistikl-kumuliert-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=13 

35.306 formelle Verfahrenserledigungen zu verzeichnen. Die Jahresstatistik für das Jahr 2022  

  BAMF, Das Bundesamt in Zahlen 2022. Asyl, S. 37 ff. abrufbar unter: 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/BundesamtinZahlen/bundesamt-in-
zahlen-2022-asyl.pdf?__blob=publicationFile&v=9. 

enthält zudem unter anderem Angaben zu „formellen Erledigungen“ für die Jahre 2013 bis 2022. 

Detaillierte Angaben zu Ablehnungen nach § 29 Abs. 1 Nr. 3 oder Nr. 4 AsylG sind nur vereinzelt 
auf parlamentarische Anfragen hin erfolgt. So sind laut der  

  Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Clara Bünger, Nicole 
Gohlke, Anke Domscheit-Berg, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. – Druck-
sache 20/3212 – Ergänzende Informationen zur Asylstatistik für das erste Halbjahr 2022,  
BT-Drs. 20/4019, S. 6 

 

26 BAMF, Das Bundesamt in Zahlen 2022. Asyl, S. 33, abrufbar unter: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anla-
gen/DE/Statistik/BundesamtinZahlen/bundesamt-in-zahlen-2022-asyl.pdf?__blob=publicationFile&v=9. 

27 Vgl. etwa BAMF, Das Bundesamt in Zahlen 2022. Asyl, S. 27 ff., abrufbar unter: https://www.bamf.de/Shared-
Docs/Anlagen/DE/Statistik/BundesamtinZahlen/bundesamt-in-zahlen-2022-asyl.pdf?__blob=publication-
File&v=9. 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/Asylgeschaeftsstatistik/hkl-antrags-entscheidungs-bestandsstatistikl-kumuliert-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=13
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/Asylgeschaeftsstatistik/hkl-antrags-entscheidungs-bestandsstatistikl-kumuliert-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=13
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/BundesamtinZahlen/bundesamt-in-zahlen-2022-asyl.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/BundesamtinZahlen/bundesamt-in-zahlen-2022-asyl.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://dserver.bundestag.de/btd/20/040/2004019.pdf
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/BundesamtinZahlen/bundesamt-in-zahlen-2022-asyl.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/BundesamtinZahlen/bundesamt-in-zahlen-2022-asyl.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/BundesamtinZahlen/bundesamt-in-zahlen-2022-asyl.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/BundesamtinZahlen/bundesamt-in-zahlen-2022-asyl.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/BundesamtinZahlen/bundesamt-in-zahlen-2022-asyl.pdf?__blob=publicationFile&v=9
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im Zeitraum 1. Januar bis 31. August 2022 insgesamt sieben Ablehnungen nach Nr. 3 und fünf 
Ablehnungen nach Nr. 4 des § 29 Abs. 1 AsylG erfolgt. 

Für den Zeitraum 1. Januar bis 30. November 2021 ergingen laut der 

  Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Gökay Akbulut, 
Nicole Gohlke, Ates Gürpinar, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. – Druck-
sache 20/249 – Ergänzende Informationen zur Asylstatistik für das bisherige Jahr 2021,  
BT-Drs. 20/432, S. 6 

27 Ablehnungen als unzulässig nach Nr. 3 und fünf Ablehnungen von Asylanträgen nach Nr. 4 
des § 29 Abs. 1 AsylG. 

Die Bundesregierung hat zudem in ihrer  

  Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Clara Bünger, Nicole 
Gohlke, Gökay Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. – Drucksache 
20/5324 – Datenübermittlung an die Europäische Union im Kontext Migration und Asyl,  
BT-Drs. 20/5849, Anlage 1 zu Frage 9, S. 3  

angegeben, sich an einer Pilotstudie der EU-Kommission nach Artikel 9a VO 862/200728 zu betei-
ligen und in diesem Rahmen unter anderem Daten zu in erster Instanz erfolgten Ablehnungen zu 
übermitteln, bei denen ein Staat, der kein EU-Mitgliedstaat ist, für den Antragssteller als sicherer 
Drittstaat betrachtet wird. Der Stand der Pilotstudie ist den Wissenschaftlichen Diensten nicht 
bekannt. 

5. Anordnung und Vollzug von Abschiebungen in sichere Drittstaaten 

Soll eine Person, deren Asylantrag abgelehnt wurde, in einen sicheren Drittstaat (§ 26a AsylG) 
abgeschoben werden, ordnet das Bundesamt die Abschiebung in diesen Staat an, sobald feststeht, 
dass sie durchgeführt werden kann (§ 34a Abs. 1 Variante 1 AsylG).  

Es existieren keine regelmäßig veröffentlichten statistischen Angaben der Bundesregierung spezi-
ell zur Anordnung und zum Vollzug von Abschiebungen in sichere Drittstaaten aufgrund der vo-
rangegangenen entsprechenden Ablehnung eines Asylantrags. Im Zusammenhang mit Abschie-
bungen in sichere Drittstaaten wird im Folgenden auf Überstellungen im sog. Dublin-Verfahren 
(5.1.), die Gesamtzahl von Abschiebungen in sichere Drittstaaten (5.2.) und auf vereinzelte wei-
tere Angaben der Bundesregierung (5.3.) eingegangen. 

5.1. Überstellungen im Dublin-Verfahren 

Die EU-Mitgliedstaaten sowie Norwegen und die Schweiz gelten in Deutschland als sichere Dritt-
staaten (§ 26a Abs. 2 in Verbindung mit Anlage I AsylG) und wenden gleichsam alle das 

 

28 Verordnung (EG) Nr. 862/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.07.2007 zu Gemeinschafts-
statistiken über Wanderung und internationalen Schutz und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 311/76 
des Rates über die Erstellung von Statistiken über ausländische Arbeitnehmer. 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/004/2000432.pdf
https://dserver.bundestag.btg/btd/20/058/2005849.pdf#page=18
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sog. Dublin-Verfahren zur Bestimmung der Zuständigkeit für die Prüfung von Anträgen auf inter-
nationalen Schutz an. Die Zahl der Überstellungen in Dublin-Mitgliedstaaten wird regelmäßig 
durch das BAMF in den Jahresstatistiken, vgl. etwa für 2013 bis 2022  

  BAMF, Das Bundesamt in Zahlen 2022. Asyl, S. 29 ff. abrufbar unter: 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/BundesamtinZahlen/bundesamt-in-
zahlen-2022-asyl.pdf?__blob=publicationFile&v=9 

und der monatlich erscheinenden Reihe „Aktuelle Zahlen“, vgl. etwa für den Zeitraum Januar bis 
August 2023 

  BAMF, Aktuelle Zahlen. Tabellen, Diagramme, Erläuterungen, Ausgabe August 2023, S. 10, 
abrufbar unter: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/AsylinZahlen/aktu-
elle-zahlen-august-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=4 

veröffentlicht. 

5.2. Gesamtzahl der Abschiebungen in sichere Drittstaaten 

Die Bundesregierung veröffentlicht aufgeschlüsselte Zahlen zu Abschiebungen insbesondere als 
Antwort auf diverse parlamentarische Anfragen, vgl. etwa zur Zahl der Abschiebungen im ersten 
Halbjahr 2023 die 

  Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Clara Bünger, Nicole 
Gohlke, Anke Domscheit-Berg, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. – Druck-
sache 20/7822 – Abschiebungen und Ausreisen im ersten Halbjahr 2023, BT-Drs. 20/8046, 
S. 2 ff. (Antwort auf Frage 1 a) 

und für das Gesamtjahr 2022 die 

Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Clara Bünger, Nicole 
Gohlke, Anke Domscheit-Berg, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. – Druck-
sache 20/5372 – Abschiebungen und Ausreisen 2022, BT-Drs. 20/5795. 

Daraus sind die jeweiligen Gesamtzahlen der Abschiebungen in als sichere Drittstaaten qualifi-
zierte Staaten ersichtlich, jedoch ohne Differenzierung ob vor der Abschiebung eine Ablehnung 
des Asylantrages unter Verweis auf die Möglichkeit von Schutz in diesem sicheren Drittstaat er-
folgt ist. 

5.3. Weitere Einzelangaben aus jüngerer Zeit 

Für 2023 sind keinerlei konkrete Angaben der Bundesregierung zu Anordnungen und Vollzug 
von Abschiebungen in sichere Drittstaaten auf Grundlage von § 29 Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung 
mit § 26a beziehungsweise § 29 Abs. 1 Nr. 4 in Verbindung mit § 27 Abs. 2 Variante 1 AsylG er-
sichtlich. 

 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/BundesamtinZahlen/bundesamt-in-zahlen-2022-asyl.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/BundesamtinZahlen/bundesamt-in-zahlen-2022-asyl.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/AsylinZahlen/aktuelle-zahlen-august-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/AsylinZahlen/aktuelle-zahlen-august-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://dserver.bundestag.de/btd/20/080/2008046.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005795.pdf
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In einer  

  Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Clara Bünger, Nicole 
Gohlke, Anke Domscheit-Berg, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. – Druck-
sache 20/3212 – Ergänzende Informationen zur Asylstatistik für das erste Halbjahr 2022,  
BT-Drs. 20/4019 

werden ausschnitthaft Abschiebungsanordnungen in sichere Drittstaaten für bestimmte Perso-
nengruppen erwähnt. So wird in der Antwort auf Frage 6 f), S. 23 auf die Anordnung der Ab-
schiebung queerer Personen in sichere Drittstaaten im Jahr 2020 eingegangen. In der Antwort auf 
Frage 7, S. 24 f. geht es um die Anordnung der Abschiebung von unbegleiteten Minderjährigen 
im Jahr 2021 und im Zeitraum 1. Januar bis 31. August 2022. 

6. Zurückweisung in sichere Drittstaaten 

Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen ohne Aufenthaltsrecht in Deutschland, die bei einer 
Grenzbehörde um Asyl nachsuchen, ist die Einreise zu verweigern, wenn sie aus einem sicheren 
Drittstaat (§ 26a AsylG) einreisen (§ 18 Abs. 1 und 2 Nr. 1 AsylG).29 Von der Einreiseverweige-
rung oder Zurückschiebung ist im Falle der Einreise aus einem sicheren Drittstaat (§ 26a) abzuse-
hen, soweit Deutschland auf Grund von Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft oder 
eines völkerrechtlichen Vertrages mit dem sicheren Drittstaat für die Durchführung eines Asyl-
verfahrens zuständig ist oder das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat es aus völ-
kerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundes-
republik Deutschland angeordnet hat (§ 18 Abs. 4 Variante 1 AsylG). 

§ 18 Abs. 2 sieht ferner die Einreiseverweigerung in Fällen vor, in denen Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass ein anderer Staat auf Grund von Rechtsvorschriften der Europäischen Gemein-
schaft oder eines völkerrechtlichen Vertrages für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig 
ist und ein Auf- oder Wiederaufnahmeverfahren eingeleitet wird (Nr. 2), oder die oder der Asyl-
suchende eine Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, weil sie oder er in der Bundesrepublik 
Deutschland wegen einer besonders schweren Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 
drei Jahren rechtskräftig verurteilt worden ist, und ihre oder seine Ausreise nicht länger als drei 
Jahre zurückliegt (Nr. 3). 

Die Einreiseverweigerung nach § 18 Abs. 2 AsylG wird – wohl in Fortführung der Terminologie 
des im Falle von Asylgesuchen nicht anwendbaren § 15 AufenthG – auch als (Unterfall der) Zu-
rückweisung bezeichnet. 

Laut der erst kürzlich veröffentlichten 

  Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Clara Bünger, Nicole 
Gohlke, Gökay Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. – Drucksache 

 

29 Für Einzelheiten und zum Verhältnis von § 18 Abs. 2 AsylG zur Zurückweisung nach § 15 Aufenthaltsgesetz, 
wenn kein Asylgesuch erfolgt, vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, „Einreiseverweige-
rung und Einreisegestattung nach § 18 Asylgesetz“, WD 3 - 3000 - 109/17, Ausarbeitung vom 24.05.2017, S. 4 
und dies., „Zurückweisungen von Ausländern an der Grenze zu Österreich“, WD 3 - 3000 - 192/16, Ausarbei-
tung vom 12.08.2016, S. 3 ff. 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/040/2004019.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/514854/0bdb98e0e61680672e965faad3498e93/WD-3-109-17-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/475614/7303abade7c8bf105d515a763754478f/wd-3-192-16-pdf-data.pdf
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20/7952 – Zurückweisungen von Schutzsuchenden an den Binnengrenzen im ersten Halbjahr 
2023 und Fragen zur Zurückweisungspraxis der Bundespolizei, BT-Drs. 20/8274, S. 10 

ist im ersten Halbjahr 2023 an deutschen Grenzen insgesamt gegenüber 29 Personen die Einreise 
gemäß § 18 Abs. 2 AsylG verweigert worden. Die Antwort enthält keine Angaben darüber, wie 
viele der Einreiseverweigerungen auf § 18 Abs. 2 Nr. 1 AsylG (Einreise aus sicherem Drittstaat) 
basierten. 

Im Jahr 2022 ergingen entsprechend der 

  Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Clara Bünger, Nicole 
Gohlke, Gökay Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. – Drucksache 
20/5208 – Berichte über Zurückweisungen von Schutzsuchenden an den Binnengrenzen,  
BT-Drs. 20/5674, S. 9 

insgesamt 55 Einreiseverweigerung auf Grundlage von „§ 18 Abs. 2 AsylG“ an deutschen Gren-
zen. Eine nähere Differenzierung ist der Antwort nicht zu entnehmen. 

In der  

  Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Martin Hess, Dr. 
Bernd Baumann, Dr. Gottfried Curio, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD – 
Drucksache 20/7232 – Statistische Erfassung von Zurückweisungen an deutschen Grenzen, 
BT-Drs. 20/7504 

wurden Angaben zu Einzelheiten von Zurückweisungen an der deutsch-österreichischen Grenze 
(S. 2) und der deutsch-schweizerischen Grenze (S. 4) gemacht, jedoch ebenfalls nicht nach dem 
konkreten Grund der Einreiseverweigerung auf Grundlage des AsylG differenziert.  

*** 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/082/2008274.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/056/2005674.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/075/2007504.pdf
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